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TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 
Betreff: Antrag der SPD-Ratsfraktion: Schülervertretung im Schulträgerausschuss 
 
Beschlussentwurf:  
Der Rat möge beschließen: 
 
An den Sitzungen des Schulträgerausschusses nehmen zwei Vertreterinnen und Vertreter der 
Schülerinnen und Schüler mit beratender Stimme teil. 
 
 
Begründung:  
Mit der letzten Änderung des Schulgesetzes ist in §35 die Möglichkeit zur Bildung einer 
Kreis- oder Stadtvertretung für Schülerinnen und Schüler geschaffen worden.  
 
In der Stadt Koblenz hat sich diese Stadtschülervertretung mittlerweile gebildet und 
konstituiert. Der Vorstand der Stadtschülervertretung vertritt die Belange der Schülerinnen 
und Schüler gegenüber dem Schulträger. Im Gegenzug soll der Schulträger den Vorstand bei 
Angelegenheiten, die Schülerinnen und Schüler betreffen, möglichst frühzeitig beteiligen. 
Eine dieser Beteiligungsmöglichkeiten bietet §90 des Schulgesetzes, wonach 
Schülervertreterinnen und Schülervertreter an Sitzungen des Schulträgerausschusses mit 
beratender Stimme teilnehmen können. 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


